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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1982

Norm

ASVG §11

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 11 Abs 1 Satz 2 und Abs 2 ASVG über das Erlöschen der P2ichtversicherung mit dem Ende des

Entgeltanspruches (und nicht mit dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses) zeigt, daß die Ansicht, das Fehlen der

Abhängigkeit der Arbeitnehmer nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses stehe der Annahme einer nur durch

den Entgeltanspruch bestimmten Dauer der Pflichtversicherung entgegen, verfehlt ist.
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